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Richtlinien für die Ausbildung von Neuschiedsrichter:innen

1) Zulassungsvoraussetzungen 
Für die Ausbildung zum Neuschiedsrichter:in muss der/die Kandidat:in folgende Voraussetzungen erfüllen:
a) Altersgrenze: 18 Jahre und älter (entscheidend ist der Jahrgang)
b) Mindestens seit zwei Jahren als aktive:r Spieler:in lizenziert
c) Im Besitz der Schreiber:innen-Lizenz für das Internationale Matchblatt 
Optimalerweise hat der/die Kandidat:in bereits Schreiberfahrung in der laufenden Saison. 
d) Teilnahme an allen obligatorischen Anlässen der SR-Ausbildung (Einführungsabend 1 oder 2, Online-Prüfung, Praktische Prüfung am Turnier).  Bei Fehlen an einem obligatorischen Anlass kann nicht an der Prüfung teilgenommen werden. Es werden keine Ausnahmen gemacht. 

2) Verpflichtung 
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Schiedsrichterausbildung muss ein:e Neuschiedsrichter:in folgende Kriterien einhalten:
a) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Schiedsrichterausbildung sind obligatorisch zwei Pflichtsaisons zu absolvieren. Eine Dispensation in den ersten zwei Pflichtsaisons ist nicht möglich.
b) Pro Pflichtsaison muss ein Pensum von 10 Spielen erfüllt werden. Eine Aufteilung des Pensums ist nicht möglich.
Die beiden vorgenannten Kriterien müssen eingehalten werden. Sofern ein Kriterium nicht eingehalten wird, verfällt die gezahlte Kaution in Höhe von CHF 300.— ersatzlos.

3) Kosten für die Ausbildung
a) Neuschiedsrichter:innen
· CHF 500.-- pro Kandidat:in
Die genannten Kosten beinhalten:	CHF 200.—	für Kurs inkl. Unterlagen
	CHF 300.—	Kaution für zwei Pflichtsaisons

b) Jugendschiedsrichter:innen 
· CHF 400.-- pro Kandidat:in
Die genannten Kosten beinhalten:	CHF 100.—	für Kurs inkl. Unterlagen
	CHF 300.—	Kaution für zwei Pflichtsaisons

Für Kandidat:innen, die bereits eine Jugendschiedsrichter:innen-Ausbildung absolviert haben, fällt eine reduzierte Kursgebühr an. Hierzu ist ein entsprechender Nachweis der absolvierten Jugendschiedsrichter:innen-Ausbildung zu erbringen.

c) Sonstiges
· Kaution
Die Kaution von CHF 300.-- wird nach dem Erfüllen der Bedingungen gemäss Ziffer 3 (Absolvierung von zwei Pflichtsaisons, Pensum von 10 Spielen pro Pflichtsaison, keine Dispensation) dem Verein ohne Zinsen erstattet (gemäss VR).
· Rückzug und Ausbildungsabbruch/Nichtbestehen
Bei einem Rückzug einer Kandidatin oder eines Kandidaten bis 7 Tage vor dem ersten Kursabend wird lediglich das halbe Kursgeld zurückerstattet. Nach Ablauf dieser Frist oder bei Ausbildungsabbruch bzw. Nichtbestehen der Kursetappen erfolgt keine Rückerstattung des Kursgeldes.
· Schiedsrichter:innenbekleidung
Nach erfolgreichem Abschluss der Schiedsrichterausbildung muss der/die Neuschiedsrichter:in selbstständig das obligatorische Schiri-Oberteil (Polo) über den folgenden Kustom-Shop beziehen: https://shop.kustom.ch/produkt-kategorie/swiss-volley-schiedsrichter/
· Material
In den Kosten für den Kurs ist bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung eine Pfeife und Schiedsrichterkarten enthalten.

4) Anmeldung
Anmeldung via Formular für Neuschiedsrichter:innen ist ab sofort bis am 30. April 2026 möglich.

5) Terminplan

	a)
	Kursanmeldung
	Ab sofort bis 30.04.2026

	b)
	Theoriestudium
	Sofort ab Anmeldung und Registrierung unter https://swissvolley.triagonal.net/         (*)

	c)
	Einführungsabend 1
	Mittwoch, 27.05.2026, 19:00-21:00 h, Schulungsraum Möbel Pfister in Suhr

	
	Einführungsabend 2
	Donnerstag, 11.06.2026, 19:30-21:30 h, Schulungsraum Möbel Pfister in Suhr

	d)
	Online-Frageabend 1
	Mittwoch, 17.06.2026 ab 19:00 h (fakultativ)

	
	Online-Frageabend 2
	Donnerstag, 03.09.2026 ab 19:00 h (fakultativ)

	e)
	Online-Prüfung
	22.06.-28.06.2026 (obligatorisch)

	f)
	Praxisausbildung
	Mai bis Juni, Übungsabende: organisiert durch den Verein und betreut durch vereinsinterne SR

	
	Praxisausbildung
	29./30.08.2026 an einem Turnier (Ort wird noch bekannt gegeben), betreut durch RC

	g)
	Praktische Prüfung
	am Turnier des SV Lägern Wettingen, Abnahme durch RC (Datum wird kommuniziert, sobald bekannt)





Hinweise zum Ablauf der Ausbildung
Die Ausbildung eines Neuschiedsrichter:in erfolgt in mehreren Schritten:
· Der Besuch eines Einführungsabends ist obligatorisch. Zwingend mitzubringen ist ein internetfähiges Mobilgerät (möglichst Laptop oder Tablet – WLAN vorhanden).
Am Einführungsabend erhalten die Kandidat:innen die benötigten Informationen für die Ausbildung 
(e-Learning, VolleyManager, Reglemente, etc.). Ferner werden die Aufgaben und Erwartungen an die Schiris erklärt. 
· Das Theoriestudium (*) findet im eLearning Tool im Selbststudium, begleitet von online Terminen für Regelfragen, statt (Online-Frageabend). Am Ende der Theorieausbildung absolviert jeder/jede Kandidat:in eine obligatorische Online-Prüfung, die mit mindestens 80% bestanden werden muss.
· Die Praxisausbildung der Kandidat:innen erfolgt hauptsächlich vereinsintern. Zusätzlich hierzu wird eine Vertiefung der Praxiskenntnisse im Rahmen eines Turniers unter Betreuung eines RCs angeboten.
· Die praktische Prüfung erfolgt im Rahmen eines Turniers durch die Abnahme eines RCs.
· Die Kandidat:innen erhalten nach dem erfolgreichen Abschluss der Gesamtausbildung eine Pfeife und Schiedsrichterkarten. 
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